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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 348/2013 DER KOMMISSION 

vom 17. April 2013 

zur Änderung von Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(REACH) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung che­
mischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Che­
mikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und 
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, 
der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richt­
linie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission ( 1 ), insbesondere auf Artikel 58 und Artikel 131, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist festgelegt, 
dass Stoffe, die die Kriterien für eine Einstufung als krebs­
erzeugend (Kategorie 1A oder 1B), erbgutverändernd (Ka­
tegorie 1A oder 1B) oder fortpflanzungsgefährdend (Ka­
tegorie 1A oder 1B) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kenn­
zeichnung und Verpackung von Stoffen und Ge­
mischen ( 2 ) erfüllen sowie persistente, bioakkumulierbare 
und toxische Stoffe, sehr persistente und sehr bioakku­
mulierbare Stoffe sowie Stoffe, die nach wissenschaftli­
chen Erkenntnissen wahrscheinlich schwerwiegende, 
ebenso besorgniserregende Wirkungen auf die mensch­
liche Gesundheit oder auf die Umwelt haben, zulassungs­
pflichtig sein können. 

(2) Trichlorethylen erfüllt die Kriterien der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 für eine Einstufung als krebserzeugend 
(Kategorie 1B) und somit auch die Kriterien für die Auf­

nahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 gemäß deren Artikel 57 Buchstabe a. 

(3) Chromtrioxid erfüllt die Kriterien der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 für eine Einstufung als krebserzeugend 
(Kategorie 1A) und erbgutverändernd (Kategorie 1B) 
und somit auch die Kriterien für die Aufnahme in An­
hang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß 
deren Artikel 57 Buchstaben a und b. 

(4) Säuren, die sich aus Chromtrioxid bilden, und deren Oli­
gomere erfüllen die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 für eine Einstufung als krebserzeugend (Ka­
tegorie 1B) und somit auch die Kriterien für die Auf­
nahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 gemäß deren Artikel 57 Buchstabe a. 

(5) Natriumdichromat erfüllt die Kriterien der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 für eine Einstufung als krebserzeu­
gend (Kategorie 1B), erbgutverändernd (Kategorie 1B) 
und fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1B) und somit 
auch die Kriterien für die Aufnahme in Anhang XIV der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß deren Artikel 57 
Buchstaben a, b und c. 

(6) Kaliumdichromat erfüllt die Kriterien der Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 für eine Einstufung als krebserzeu­
gend (Kategorie 1B), erbgutverändernd (Kategorie 1B) 
und fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1B) und somit 
auch die Kriterien für die Aufnahme in Anhang XIV der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß deren Artikel 57 
Buchstaben a, b und c. 

(7) Ammoniumdichromat erfüllt die Kriterien der Verord­
nung (EG) Nr. 1272/2008 für eine Einstufung als krebs­
erzeugend (Kategorie 1B), erbgutverändernd (Kategorie 
1B) und fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1B) und 
somit auch die Kriterien für die Aufnahme in Anhang 
XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß deren 
Artikel 57 Buchstaben a, b und c.

DE 18.4.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 108/1 

( 1 ) ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1.



(8) Kaliumchromat erfüllt die Kriterien der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 für eine Einstufung als krebserzeugend 
(Kategorie 1B) und erbgutverändernd (Kategorie 1B) 
und somit auch die Kriterien für die Aufnahme in An­
hang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß 
deren Artikel 57 Buchstaben a und b. 

(9) Natriumchromat erfüllt die Kriterien der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 für eine Einstufung als krebserzeugend 
(Kategorie 1B), erbgutverändernd (Kategorie 1B) und fort­
pflanzungsgefährdend (Kategorie 1B) und somit auch die 
Kriterien für die Aufnahme in Anhang XIV der Verord­
nung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß deren Artikel 57 Buch­
staben a, b und c. 

(10) Nach Artikel 59 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
wurden diese Stoffe als für die Aufnahme in Frage kom­
mende Stoffe ermittelt und in die entsprechende Liste 
aufgenommen. Außerdem sind sie laut Empfehlung der 
Europäischen Chemikalienagentur (nachstehend „Agen­
tur“ genannt) vom 20. Dezember 2011 ( 1 ) gemäß Arti­
kel 58 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 prioritär in 
deren Anhang XIV aufzunehmen. Daher sollten diese 
Stoffe in diesen Anhang aufgenommen werden. 

(11) Die Kobaltverbindungen Kobalt(II)-sulfat, Kobalt-dichlo­
rid, Kobalt(II)-dinitrat, Kobalt(II)-karbonat und Kobalt(II)- 
diacetat erfüllen die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 für eine Einstufung als krebserzeugend (Ka­
tegorie 1B) und fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1B) 
und somit auch die Kriterien für die Aufnahme in An­
hang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß 
deren Artikel 57 Buchstaben a und c. Nach Artikel 59 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wurden sie als für 
die Aufnahme in Frage kommende Stoffe ermittelt und in 
die entsprechende Liste aufgenommen. 

(12) Diese Kobaltverbindungen sind laut der Empfehlung der 
Agentur vom 20. Dezember 2011 gemäß Artikel 58 der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 prioritär in deren An­
hang XIV aufzunehmen. Die Kommission ist jedoch der 
Ansicht, dass zumindest eine der Verwendungen dieser 
Stoffe (nämlich die Oberflächenbehandlung) ein Risiko 
für die menschliche Gesundheit mit sich bringt, das nicht 
angemessen beherrscht wird und behandelt werden muss. 
Deshalb sollte die Kommission gemäß Artikel 69 Absatz 
1 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 die Agentur auf­
fordern, ein Dossier auszuarbeiten, das den Anforderun­
gen des Anhangs XV jener Verordnung entspricht. Es 
erscheint daher angebracht, die Entscheidung über die 
Aufnahme eines oder mehrerer dieser Stoffe in Anhang 
XIV zu verschieben, bis das in den Artikeln 69 bis 73 
jener Verordnung festgelegte Verfahren abgeschlossen ist. 

(13) In der Empfehlung der Agentur vom 20. Dezember 2011 
ist für jeden im Anhang dieser Verordnung aufgeführten 
Stoff der letzte Zeitpunkt für die Antragstellung nach 
Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 genannt. Diese Zeitpunkte wurden 

anhand des geschätzten Zeitbedarfs für die Vorbereitung 
eines Zulassungsantrags festgelegt, wobei die Informatio­
nen zu berücksichtigen sind, die zu den verschiedenen 
Stoffen verfügbar sind, sowie die Informationen, die im 
Zuge der öffentlichen Konsultation eingegangen sind, 
welche gemäß Artikel 58 Absatz 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 durchgeführt wurde. Auch die Ka­
pazität der Agentur für die Bearbeitung der Anträge in­
nerhalb der in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 fest­
gesetzten Frist wurde berücksichtigt. 

(14) Für die sieben Chromverbindungen schlug die Agentur 
vor, dass der letzte Zeitpunkt für die Antragstellung 21 
Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung sein solle. 
Nach der Erörterung der Frage mit den Mitgliedstaaten 
führt jedoch eine stärkere Berücksichtigung der Bedeu­
tung der besonderen Struktur der betreffenden Märkte 
und Lieferketten zu dem Schluss, dass der letzte Zeit­
punkt für die Antragstellung 35 Monate nach Inkrafttre­
ten dieser Verordnung liegen sollte. 

(15) Für jeden der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten 
Stoffe sollte der Ablauftermin nach Artikel 58 Absatz 1 
Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
18 Monate nach dem letzten Zeitpunkt für die Antrag­
stellung nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii 
jener Verordnung liegen. 

(16) Es ist angebracht, die in Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c 
Ziffern i und ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
genannten Zeitpunkte in Anhang XIV jener Verordnung 
festzulegen. 

(17) In Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe e sind in Verbindung 
mit Artikel 58 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 mögliche Ausnahmen für Verwendungen 
oder Verwendungskategorien vorgesehen, sofern — auf 
der Grundlage bestehender spezifischer EU-Rechtsvor­
schriften mit Mindestanforderungen an den Schutz der 
menschlichen Gesundheit oder der Umwelt — das Risiko 
ausreichend beherrscht wird. Ausgehend vom gegenwär­
tigen Informationsstand ist es nicht angezeigt, auf der 
Grundlage dieser Bestimmungen Ausnahmen festzulegen. 

(18) Ausgehend vom gegenwärtigen Informationsstand ist es 
nicht angezeigt, für die produkt- und verfahrensorien­
tierte Forschung und Entwicklung Ausnahmen festzule­
gen. 

(19) Ausgehend vom gegenwärtigen Informationsstand ist es 
nicht angezeigt, für bestimmte Verwendungen Überprü­
fungsfristen festzulegen. 

(20) Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sollte daher ent­
sprechend geändert werden. 

(21) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen der Stellungnahme des mit Artikel 133 der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingesetzten Ausschus­
ses —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird nach Maßgabe des Anhangs der vorliegenden 
Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 17. April 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

Der Tabelle in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 werden folgende Einträge hinzugefügt: 

Eintrag 
Nr. Stoff Inhärente Eigenschaft(-en) nach 

Artikel 57 

Übergangsregelungen Ausgenommene 
Verwendungen oder 

Verwendungskategorien 
Überprüfungszeiträume 

Antragsschluss (1 ) Ablauftermin (2 ) 

„15. Trichlorethylen 

EG-Nr.: 201-167-4 

CAS-Nr.: 79-01-6 

Krebserzeugend 
(Kategorie 1B) 

21. Oktober 2014 21. April 2016 — — 

16. Chromtrioxid 

EG-Nr.: 215-607-8 

CAS-Nr.: 1333-82-0 

Krebserzeugend 
(Kategorie 1A) 

Erbgutverändernd 
(Kategorie 1B) 

21. März 2016 21. September 2017 — — 

17. Säuren, die sich aus Chromtrioxid bilden, und deren Oli­
gomere 

Gruppe mit: 

Chromsäure 

EG-Nr.: 231-801-5 

CAS-Nr.: 7738-94-5 

Dichromsäure 

EG-Nr.: 236-881-5 

CAS-Nr.: 13530-68-2 

Oligomere von Chromsäure und Dichromsäure 

EG-Nr.: noch nicht zugewiesen 

CAS-Nr.: noch nicht zugewiesen 

Krebserzeugend 
(Kategorie 1B) 

21. März 2016 21. September 2017 — — 

18. Natriumdichromat 

EG-Nr.: 234-190-3 

CAS-Nr.: 7789-12-0 

10588-01-9 

Krebserzeugend 
(Kategorie 1B) 

Erbgutverändernd 
(Kategorie 1B) 

Fortpflanzungsgefährdend 
(Kategorie 1B) 

21. März 2016 21. September 2017 — —
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Eintrag 
Nr. Stoff Inhärente Eigenschaft(-en) nach 

Artikel 57 

Übergangsregelungen Ausgenommene 
Verwendungen oder 

Verwendungskategorien 
Überprüfungszeiträume 

Antragsschluss (1 ) Ablauftermin (2 ) 

19. Kaliumdichromat 

EG-Nr.: 231-906-6 

CAS-Nr.: 7778-50-9 

Krebserzeugend 
(Kategorie 1B) 

Erbgutverändernd 
(Kategorie 1B) 

Fortpflanzungsgefährdend 
(Kategorie 1B) 

21. März 2016 21. September 2017 — — 

20. Ammoniumdichromat 

EG-Nr.: 232-143-1 

CAS-Nr.: 7789-09-5 

Krebserzeugend 
(Kategorie 1B) 

Erbgutverändernd 
(Kategorie 1B) 

Fortpflanzungsgefährdend 
(Kategorie 1B) 

21. März 2016 21. September 2017 

21. Kaliumchromat 

EG-Nr.: 232-140-5 

CAS-Nr.: 7789-00-6 

Krebserzeugend 
(Kategorie 1B) 

Erbgutverändernd 
(Kategorie 1B) 

21. März 2016 21. September 2017 

22. Natriumchromat 

EG-Nr.: 231-889-5 

CAS-Nr.: 7775-11-3 

Krebserzeugend 
(Kategorie 1B) 

Erbgutverändernd 
(Kategorie 1B) 

Fortpflanzungsgefährdend 
(Kategorie 1B) 

21. März 2016 21. September 2017“ 

(1 ) Zeitpunkt nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 
(2 ) Zeitpunkt nach Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

D
E 

18.4.2013 
A

m
tsblatt der Europäischen U

nion 
L 108/5



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 349/2013 DER KOMMISSION 

vom 17. April 2013 

zur Änderung der Höhe des Zusatzzolls für die Waren des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 
673/2005 des Rates zur Einführung zusätzlicher Zölle auf die Einfuhren bestimmter Waren mit 

Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 673/2005 des Rates vom 
25. April 2005 zur Einführung zusätzlicher Zölle auf die Ein­
fuhren bestimmter Waren mit Ursprung in den Vereinigten 
Staaten von Amerika ( 1 ), insbesondere auf Artikel 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Da es die Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) ver­
säumten, das Gesetz über Ausgleichszahlungen für anhal­
tende Dumping- und Subventionspraktiken (Continued 
Dumping and Subsidy Offset Act, „CDSOA“) mit ihren 
Verpflichtungen aus den WTO-Übereinkommen in Ein­
klang zu bringen, wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 
673/2005 ab dem 1. Mai 2005 ein zusätzlicher Wertzoll 
von 15 % auf die Einfuhren bestimmter Waren mit Ur­
sprung in den Vereinigten Staaten von Amerika einge­
führt. Im Einklang mit der WTO-Genehmigung, Zoll­
zugeständnisse gegenüber den USA auszusetzen, passt 
die Kommission die Höhe dieser Aussetzung jährlich 
dem Umfang der zum jeweiligen Zeitpunkt durch das 
CDSOA zunichtegemachten oder geschmälerten Vorteile 
der Europäischen Union an. 

(2) Die jüngsten Daten über Auszahlungen nach dem 
CDSOA beziehen sich auf die Verteilung von Antidum­
ping- und Ausgleichszöllen, die im Haushaltsjahr 2012 
(1. Oktober 2011 bis 30. September 2012) erhoben 
wurden, sowie auf die zusätzliche Verteilung 2012 von 
Antidumping- und Ausgleichszöllen, die in den Haus­
haltsjahren 2006, 2007, 2008, 2009 bzw. 2010 ein­
behalten wurden. Den veröffentlichten Daten der Zoll- 
und Grenzschutzbehörde der USA zufolge belaufen sich 
die zunichtegemachten oder geschmälerten Vorteile der 
Union auf 60 774 402 USD. 

(3) Da der Umfang der zunichtegemachten oder geschmäler­
ten Vorteile, und folglich auch der Umfang der Ausset­
zung, angestiegen ist, sollte die letzte Ware der Liste in 
Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 673/2005 der Liste 
in Anhang I derselben Verordnung hinzugefügt werden. 
Der Umfang der Aussetzung lässt sich jedoch nicht durch 
Hinzufügen von Waren zu der Liste in Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 673/2005 oder durch Streichung 
von der Liste an den Umfang der Zunichtemachung 
oder Schmälerung anpassen. Nach Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe e der Verordnung sollte die Kommission daher 
die Höhe des Zusatzzolls ändern, um den Umfang der 
Aussetzung an den Umfang der zunichtegemachten oder 
geschmälerten Vorteile anzupassen. Die vier in Anhang I 
aufgeführten Waren sollten daher auf der Liste verbleiben 

und die Höhe des zusätzlichen Einfuhrzolls sollte geän­
dert und auf 26 % festgesetzt werden. 

(4) Auf ein Jahr gerechnet entspricht ein zusätzlicher Wert­
zoll von 26 % auf die Einfuhren der in Anhang I auf­
geführten Waren mit Ursprung in den USA einem Han­
delswert von höchstens 60 774 402 USD. 

(5) Artikel 6 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 
673/2005 regelt bestimmte Befreiungen von diesem zu­
sätzlichen Einfuhrzoll. Da für die Anwendung dieser Aus­
nahmen bestimmte Voraussetzungen gelten, die vor In­
krafttreten bzw. am Tag der Anwendung der Verordnung 
(EG) Nr. 673/2005 bereits erfüllt sein müssen, können 
die Ausnahmen in der Praxis nicht auf die Einfuhren der 
neuen Ware angewandt werden, die der Liste in Anhang I 
mit dieser Durchführungsverordnung hinzugefügt wurde. 
Daher sind gesonderte Bestimmungen anzunehmen, da­
mit diese Ausnahmen auch für die Einfuhren dieser Wa­
ren gelten. 

(6) Um eine Umgehung des zusätzlichen Zolls zu verhin­
dern, sollte diese Durchführungsverordnung am Tag ihrer 
Veröffentlichung in Kraft treten. 

(7) Die in dieser Durchführungsverordnung vorgesehenen 
Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Aus­
schusses für wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 673/2005 erhält die Fassung 
des Anhangs I dieser Durchführungsverordnung. 

Artikel 2 

Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 673/2005 erhält die Fas­
sung des Anhangs II dieser Durchführungsverordnung. 

Artikel 3 

Ein Wertzoll von 26 % wird zusätzlich zum Zoll auf die Waren 
mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika einge­
führt, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 673/2005 
aufgeführt sind. 

Artikel 4 

(1) Auf Waren, für die vor dem Datum des Inkrafttretens 
dieser Durchführungsverordnung eine Einfuhrgenehmigung mit 
einer Zollbefreiung oder Zollsenkung erteilt wurde, findet der 
zusätzliche Zoll keine Anwendung, sofern sie unter einem der 
folgenden KN-Codes eingereiht sind ( 2 ): 6204 62 31.
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(2) Auf Waren, bei denen nachgewiesen werden kann, dass 
sie sich am Tag der Anwendung dieser Durchführungsverord­
nung bereits auf dem Weg in die Europäische Union oder in 
vorübergehender Verwahrung, in einer Freizone, in einem Frei­
lager oder einem Nichterhebungsverfahren im Sinne von Arti­
kel 84 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EWG) Nr. 
2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung 
des Zollkodex der Gemeinschaften ( 1 ) befanden, und deren Be­
stimmungsort nicht mehr geändert werden kann, findet der 

zusätzliche Zoll keine Anwendung, sofern sie unter einem der 
folgenden KN-Codes eingereiht sind: 6204 62 31. 

Artikel 5 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Mai 2013. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 17. April 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG I 

Die dem Zusatzzoll unterliegenden Waren sind durch ihre achtstelligen KN-Codes bezeichnet. Eine Beschreibung der unter 
diesen Codes eingereihten Waren ist dem Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 zu entnehmen. 

0710 40 00 

9003 19 30 

8705 10 00 

6204 62 31 

ANHANG II 

Die Waren dieses Anhangs sind durch ihre achtstelligen KN-Codes bezeichnet. Die Beschreibung der unter diesen Codes 
eingereihten Waren ist Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 zu entnehmen.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 350/2013 DER KOMMISSION 

vom 17. April 2013 

zur Genehmigung des Wirkstoffs Bixafen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Auf­
hebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Ra­
tes ( 1 ), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 78 
Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 gilt die Richtlinie 91/414/EWG des 
Rates ( 2 )— in Bezug auf das Verfahren und die Bedingun­
gen für die Genehmigung — für Wirkstoffe, für die vor 
dem 14. Juni 2011 eine Entscheidung gemäß Artikel 6 
Absatz 3 der genannten Richtlinie getroffen wurde. Für 
Bixafen sind die Bedingungen des Artikels 80 Absatz 1 
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 durch 
die Entscheidung 2009/700/EG der Kommission ( 3 ) er­
füllt. 

(2) Das Vereinigte Königreich hat am 8. Oktober 2008 von 
Bayer CropScience einen Antrag nach Artikel 6 Absatz 2 
der Richtlinie 91/414/EWG auf Aufnahme des Wirkstoffs 
Bixafen in Anhang I der genannten Richtlinie erhalten. 
Mit der Entscheidung 2009/700/EG wurde bestätigt, dass 
die Unterlagen in dem Sinne vollständig waren, dass sie 
den Anforderungen der Anhänge II und III der Richtlinie 
91/414/EWG hinsichtlich der Daten und Informationen 
grundsätzlich genügten. 

(3) Die Auswirkungen des genannten Wirkstoffs auf die Ge­
sundheit von Mensch und Tier sowie auf die Umwelt 
wurden gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 4 der Richtlinie 
91/414/EWG für die vom Antragsteller vorgeschlagenen 
Anwendungen bewertet. Am 19. Juli 2011 übermittelte 
der Bericht erstattende Mitgliedstaat den Entwurf eines 
Bewertungsberichts. 

(4) Der Entwurf des Bewertungsberichts wurde von den Mit­
gliedstaaten und der Europäischen Behörde für Lebens­
mittelsicherheit (im Folgenden „Behörde“) geprüft. Die 
Behörde legte der Kommission am 15. Oktober 2012 
ihre Schlussfolgerung zur Prüfung der Risikobewertung 
für Pestizide mit dem Wirkstoff Bixafen ( 4 ) vor. Der Ent­
wurf des Bewertungsberichts und die Schlussfolgerung 
der Behörde wurden im Rahmen des Ständigen Aus­
schusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit 
von den Mitgliedstaaten und der Kommission geprüft 

und der Entwurf des Bewertungsberichts wurde am 
15. März 2013 in Form des Überprüfungsberichts der 
Kommission für Bixafen abgeschlossen. 

(5) Die verschiedenen Untersuchungen lassen den Schluss zu, 
dass Bixafen enthaltende Pflanzenschutzmittel grundsätz­
lich den Anforderungen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buch­
staben a und b sowie Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie 
91/414/EWG genügen, insbesondere hinsichtlich der ge­
prüften und im Überprüfungsbericht der Kommission 
beschriebenen Anwendungen. Es ist daher angezeigt, Bi­
xafen zu genehmigen. 

(6) Gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 in Verbindung mit deren Artikel 6 und an­
gesichts des derzeitigen wissenschaftlichen und tech­
nischen Kenntnisstands sind jedoch bestimmte Auflagen 
und Einschränkungen notwendig. 

(7) Vor der Erteilung der Genehmigung sollte eine angemes­
sene Frist eingeräumt werden, um es den Mitgliedstaaten 
und den Betroffenen zu ermöglichen, sich auf die daraus 
entstehenden neuen Anforderungen vorzubereiten. 

(8) Unbeschadet der in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
festgelegten Verpflichtungen, die sich aus der Genehmi­
gung ergeben, sollte angesichts der besonderen Situation, 
die der Übergang von der Richtlinie 91/414/EWG zur 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 mit sich bringt, jedoch 
Folgendes gelten: Die Mitgliedstaaten sollten nach der 
Erteilung der Genehmigung über einen Zeitraum von 
sechs Monaten verfügen, um die Zulassungen für Bixafen 
enthaltende Pflanzenschutzmittel zu überprüfen. Die Mit­
gliedstaaten sollten die Zulassungen je nach Sachlage än­
dern, ersetzen oder widerrufen. Abweichend von der 
oben genannten Frist sollte für die Übermittlung und 
Bewertung der aktualisierten vollständigen Unterlagen 
nach Anhang III für jedes Pflanzenschutzmittel und für 
jede vorgesehene Anwendung gemäß den in der Richt­
linie 91/414/EWG festgelegten einheitlichen Grundsätzen 
ein längerer Zeitraum vorgesehen werden. 

(9) Die bisherigen Erfahrungen mit der Aufnahme von Wirk­
stoffen, die im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 
3600/92 der Kommission vom 11. Dezember 1992 
mit Durchführungsbestimmungen für die erste Stufe des 
Arbeitsprogramms gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richt­
linie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln ( 5 ) bewertet wurden, in An­
hang I der Richtlinie 91/414/EWG haben gezeigt, dass 
bei der Auslegung der Pflichten von Inhabern geltender 
Zulassungen hinsichtlich des Datenzugangs Schwierigkei­
ten auftreten können. Um weitere Schwierigkeiten zu 
vermeiden, erscheint es daher notwendig, die Pflichten 
der Mitgliedstaaten zu klären, insbesondere die Pflicht,
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zu überprüfen, ob der Inhaber einer Zulassung den Zu­
gang zu Unterlagen nachweisen kann, die den Anforde­
rungen des Anhangs II der genannten Richtlinie genügen. 
Diese Klärung hat jedoch nicht zur Folge, dass den Mit­
gliedstaaten oder den Zulassungsinhabern neue Pflichten 
gegenüber den bislang erlassenen Richtlinien zur Ände­
rung des Anhangs I der genannten Richtlinie oder den 
Verordnungen zur Genehmigung von Wirkstoffen auf­
erlegt werden. 

(10) Gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 sollte der Anhang der Durchführungsverord­
nung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 
2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe ( 1 ) entspre­
chend geändert werden. 

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Genehmigung des Wirkstoffs 

Der in Anhang I beschriebene Wirkstoff Bixafen wird unter den 
ebenfalls in Anhang I genannten Bedingungen genehmigt. 

Artikel 2 

Neubewertung von Pflanzenschutzmitteln 

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 ändern oder 
widerrufen die Mitgliedstaaten erforderlichenfalls bis zum 
31. März 2014 geltende Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, 
die Bixafen als Wirkstoff enthalten. 

Bis zu diesem Datum prüfen sie insbesondere, ob die Bedingun­
gen des Anhangs I der vorliegenden Verordnung — mit Aus­
nahme der Bedingungen in der Spalte „Sonderbestimmungen“ 
dieses Anhangs — erfüllt sind und ob der Zulassungsinhaber 
über Unterlagen verfügt oder Zugang zu Unterlagen hat, die den 
Anforderungen des Anhangs II der Richtlinie 91/414/EWG im 
Einklang mit deren Artikel 13 Absätze 1 bis 4 und Artikel 62 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 entsprechen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 unterziehen die Mitgliedstaa­
ten alle zugelassenen Pflanzenschutzmittel, die Bixafen entweder 
als einzigen Wirkstoff oder als einen von mehreren Wirkstoffen 
enthalten und spätestens am 30. September 2013 im Anhang 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 aufgeführt 
waren, einer Neubewertung nach den einheitlichen Grundsätzen 
gemäß Artikel 29 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009, basierend auf Unterlagen, die den Anforderungen 
des Anhangs III der Richtlinie 91/414/EWG genügen, und unter 
Berücksichtigung der Spalte „Sonderbestimmungen“ in Anhang I 
der vorliegenden Verordnung. Sie entscheiden auf der Grundlage 
dieser Bewertung, ob das Pflanzenschutzmittel die Bedingungen 
gemäß Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 erfüllt. 

Nach dieser Entscheidung verfahren die Mitgliedstaaten wie 
folgt: 

a) Enthält ein Pflanzenschutzmittel Bixafen als einzigen Wirk­
stoff, so wird die Zulassung erforderlichenfalls bis spätestens 
31. März 2015 geändert oder widerrufen; oder 

b) enthält ein Pflanzenschutzmittel Bixafen als einen von meh­
reren Wirkstoffen, so wird die Zulassung erforderlichenfalls 
entweder bis zum 31. März 2015 oder bis zu dem Datum 
geändert bzw. widerrufen, das für eine solche Änderung oder 
einen solchen Widerruf in der oder den Rechtsvorschrift(en) 
festgelegt ist, durch die der oder die betreffende(n) Wirk­
stoff(e) in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufgenom­
men bzw. genehmigt wurde(n); maßgebend ist das späteste 
Datum. 

Artikel 3 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
540/2011 

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 
wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 4 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver­
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Oktober 2013. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 17. April 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG I 

Gebräuchliche Bezeichnung, 
Kennnummern IUPAC-Bezeichnung Reinheit (1 ) Datum der Genehmigung Befristung der Genehmigung Sonderbestimmungen 

Bixafen 

CAS-Nr. 581809-46-3 

CIPAC-Nr. 819 

N-(3′,4′-dichlor-5-fluorbi­
phenyl-2-yl)-3-(difluor­
methyl)-1-methylpyrazol-4- 
carboxamid 

≥ 950 g/kg 1. Oktober 2013 30. September 2023 Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß Ar­
tikel 29 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sind 
die Schlussfolgerungen des vom Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit am 15. März 2013 ab­
geschlossenen Überprüfungsberichts über Bixafen und ins­
besondere dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen. 

Bei dieser Gesamtbewertung achten die Mitgliedstaaten ins­
besondere auf Folgendes: 

a) die Rückstände von Bixafen und seinen Metaboliten in 
Folgekulturen; 

b) den Schutz des Grundwassers, wenn der Wirkstoff in Ge­
bieten mit empfindlichen Böden und/oder schwierigen kli­
matischen Bedingungen ausgebracht wird; 

c) das Risiko für Wasserorganismen; 

d) das Risiko für Boden- und Sedimentorganismen. 

Die Anwendungsbedingungen umfassen gegebenenfalls Maß­
nahmen zur Risikobegrenzung. 

(1 ) Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation des Wirkstoffs sind im Überprüfungsbericht enthalten.
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ANHANG II 

In Teil B des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird folgender Eintrag angefügt: 

Nr. Gebräuchliche Bezeichnung, 
Kennnummern IUPAC-Bezeichnung Reinheit (*) Datum der Genehmigung Befristung der Genehmigung Sonderbestimmungen 

„43 Bixafen 

CAS-Nr. 581809-46-3 

CIPAC-Nr. 819 

N-(3′,4′-dichlor-5-fluor­
biphenyl-2-yl)-3-(difluor­
methyl)-1-methylpyrazol- 
4-carboxamid 

≥ 950 g/kg 1. Oktober 2013 30. September 2023 Bei der Anwendung der einheitlichen Grundsätze gemäß 
Artikel 29 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 sind die Schlussfolgerungen des vom Stän­
digen Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tier­
gesundheit am 15. März 2013 abgeschlossenen Über­
prüfungsberichts über Bixafen und insbesondere dessen 
Anlagen I und II zu berücksichtigen. 

Bei dieser Gesamtbewertung achten die Mitgliedstaaten 
insbesondere auf Folgendes: 

a) die Rückstände von Bixafen und seinen Metaboliten 
in Folgekulturen; 

b) den Schutz des Grundwassers, wenn der Wirkstoff in 
Gebieten mit empfindlichen Böden und/oder schwie­
rigen klimatischen Bedingungen ausgebracht wird; 

c) das Risiko für Wasserorganismen; 

d) das Risiko für Boden- und Sedimentorganismen. 

Die Anwendungsbedingungen umfassen gegebenenfalls 
Maßnahmen zur Risikobegrenzung.“ 

(*) Nähere Angaben zur Identität und Spezifikation des Wirkstoffs sind im Überprüfungsbericht enthalten.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 351/2013 DER KOMMISSION 

vom 17. April 2013 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land­
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim­
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die 
Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen 
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom­
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen 
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in 
ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2) Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverord­
nung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Ta­
geswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 17. April 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jerzy PLEWA 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MA 57,3 
TN 100,8 
TR 112,7 
ZZ 90,3 

0707 00 05 AL 46,1 
JO 158,2 
TR 133,2 
ZZ 112,5 

0709 93 10 MA 91,2 
TR 114,2 
ZZ 102,7 

0805 10 20 EG 49,3 
IL 65,4 

MA 64,1 
TN 66,4 
TR 70,7 
US 84,5 
ZZ 66,7 

0805 50 10 TR 83,4 
ZA 98,0 
ZZ 90,7 

0808 10 80 AR 118,4 
BR 88,9 
CL 116,4 
CN 77,0 
MK 30,8 
NZ 146,8 
US 207,3 
ZA 99,1 
ZZ 110,6 

0808 30 90 AR 123,0 
CL 137,1 
CN 72,9 
TR 204,5 
ZA 115,8 
ZZ 130,7 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 352/2013 DER KOMMISSION 

vom 17. April 2013 

über die Erteilung von Lizenzen für die Einfuhr von Knoblauch im Teilzeitraum vom 1. Juni 2013 
bis zum 31. August 2013 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land­
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommis­
sion vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für die 
Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzregelung ( 2 ), ins­
besondere auf Artikel 7 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 341/2007 der Kommission ( 3 ) 
sieht die Eröffnung und Verwaltung von Zollkontingen­
ten sowie die Einführung einer Einfuhrlizenz- und Ur­
sprungsbescheinigungsregelung für aus Drittländern ein­
geführten Knoblauch und bestimmte andere landwirt­
schaftliche Erzeugnisse vor. 

(2) Die Mengen, für die die traditionellen und die neuen 
Einführer in den ersten sieben Tagen des Monats April 
2013 gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 341/2007 „A-Lizenzen“ beantragt haben, überschrei­
ten die verfügbaren Mengen für Erzeugnisse mit 
Ursprung in China. 

(3) Daher ist gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1301/2006 festzulegen, in welchem Umfang den der 
Kommission spätestens bis zum 14. April 2013 über­
mittelten Anträgen auf A-Lizenzen gemäß Artikel 12 
der Verordnung (EG) Nr. 341/2007 stattgegeben werden 
kann. 

(4) Um eine effiziente Verwaltung des Verfahrens für die 
Erteilung der Einfuhrlizenzen zu gewährleisten, sollte 
diese Verordnung unmittelbar nach ihrer Veröffent­
lichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in den ersten sieben Tagen des Monats April 2013 gemäß 
Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 341/2007 gestell­
ten und der Kommission spätestens bis zum 14. April 2013 
übermittelten Anträge auf Erteilung von „A-Einfuhrlizenzen“ 
werden nach Maßgabe der Prozentsätze der beantragten Mengen 
gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung erteilt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts­
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 17. April 2013 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jerzy PLEWA 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung

DE 18.4.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 108/15 

( 1 ) ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1. 
( 2 ) ABl. L 238 vom 1.9.2006, S. 13. 
( 3 ) ABl. L 90 vom 30.3.2007, S. 12.



ANHANG 

Ursprung Laufende Nummer Zuteilungskoeffizient 

Argentinien 

— Traditionelle Einführer 09.4104 X 

— Neue Einführer 09.4099 X 

China 

— Traditionelle Einführer 09.4105 45,999909 % 

— Neue Einführer 09.4100 0,406555 % 

Andere Drittländer 

— Traditionelle Einführer 09.4106 — 

— Neue Einführer 09.4102 100 % 

„X“: Kein Zollkontingent für diesen Ursprung im betreffenden Teilzeitraum. 
„—“: Der Kommission ist kein Lizenzantrag übermittelt worden.
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Amtsblatt der EU, Reihen L + C, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 1 300 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihen L + C, Papierausgabe + jährliche DVD 22 EU-Amtssprachen 1 420 EUR pro Jahr 
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Amtsblatt der EU, Reihen L + C, monatliche (kumulative) DVD 22 EU-Amtssprachen 100 EUR pro Jahr 

Supplement zum Amtsblatt (Reihe S), öffentliche Aufträge und 
Ausschreibungen, DVD, eine Ausgabe pro Woche 
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23 EU-Amtssprachen 

200 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihe C — Auswahlverfahren Sprache(n) gemäß Auswahl- 
verfahren 

50 EUR pro Jahr 

Das Amtsblatt der Europäischen Union erscheint in allen EU-Amtssprachen und kann in 22 Sprachfassungen 
abonniert werden. Es umfasst die Reihen L (Rechtsakte) und C (Mitteilungen und Bekanntmachungen). 
Ein Abonnement gilt jeweils für eine Sprachfassung. 
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 920/2005 des Rates (veröffentlicht im Amtsblatt L 156 vom 
18. Juni 2005), die besagt, dass die Organe der Europäischen Union ausnahmsweise und vorübergehend von der 
Verpflichtung entbunden sind, alle Rechtsakte in irischer Sprache abzufassen und zu veröffentlichen, werden die 
Amtsblätter in irischer Sprache getrennt verkauft. 
Das Abonnement des Supplements zum Amtsblatt (Reihe S — Bekanntmachungen der Ausschreibungen öffentli- 
cher Aufträge) umfasst alle Ausgaben in den 23 Amtssprachen auf einer einzigen mehrsprachigen DVD. 
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„Hinweis für den Leser“ über das Erscheinen der Anhänge informiert. 

Verkauf und Abonnements 

Abonnements von Periodika unterschiedlicher Preisgruppen, darunter auch Abonnements des Amtsblatts der 
Europäischen Union, können über die Vertriebsstellen abgeschlossen werden. Die Liste der Vertriebsstellen 
findet sich im Internet unter: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. Die 
Website ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus die 

Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 
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